
 
 

Antwort zur Anfrage Nr. 1620/2012 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Ebersheim 

betreffend Sozialraumanalysen 2005/2012 - hier: Stadtbezirk 623 Dresdener Straße  

 

 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

 

1. Sieht die Verwaltung aufgrund der vorliegenden Sozialraumanalyse Interventi-

onsbedarf für den Stadtbezirk 623? 

Die Verwaltung wird demnächst die Konsequenzen aus der Fortschreibung der So-

zialraumanalyse 2012 aus verschiedenen Blickwinkeln heraus analysieren.  

 

Dabei wird nicht nur die Frage nach der richtigen Verortung der Regionalfenster 

der Sozialen Stadt in den bereits bestehenden Stadtbezirken der Neustadt, von 

Mombach und vom Lerchenberg im Raum stehen. Wichtig ist zu klären, was für 

spezifische Probleme in denjenigen Stadtbezirken aufgelaufen sind, die wegen er-

höhter Belastungen einen sozialen Interventionsbedarf haben.  Dabei wird auch 

die spezifische Situation im Stadtbezirk „Dresdner Straße (Nr. 623)“ beleuchtet wer-

den. 

 

Eine Maßnahmenplanung wird im Anschluss an die eben beschriebene Analyse-

phase als Konsequenz aus der Sozialraumanalyse 2012 durchgeführt und mittels 

einer Beschlussvorlage den städtischen Gremien vorgelegt werden.  

 

2. Wenn ja, in welchen inhaltlichen Bereichen besteht Handlungsbedarf, welche 

Maßnahmen wurden hierzu seit 2005 initiiert und zu welchen Ergebnissen führen 

diese? 

Die Verwaltung sieht immer einen Handlungsbedarf, wenn bestimmte Vorausset-

zungen erfüllt sind. So werden Interventionen zur Hilfe zur Erziehung oder der Ju-

gendgerichteshilfe im Einzelfall durch das Amt für Jugend und Familie immer dann 

gewährt, wenn diese angezeigt erscheinen. Diese Form von Interventionen wurde 

in den vergangenen Jahren zum Teil in leicht erhöhtem Maße auch im Stadtbezirk 

„Dresdner Straße (623)“ durchgeführt. 

 

Über den Einzelfall hinausgehende Interventionen können, wie unter Punkt 1. be-

schrieben, nur infolge von Entscheidungen der städtischen Gremien erfolgen und 

werden von der Verwaltung in Form von Beschlussvorlagen eingebracht. 

 

3. Sollte kein Interventionsbedarf gesehen werden, wie wird dies begründet? 

- Entfällt - 
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